
RATGEBERECKE A TB AG FÜR TREUHAND UND BERATUNG

STEUERREFORM UND AHV-FINANZIERUNG (STAF)

Im Mai dieses Jahres hat das 
Schweizer Stimmvolk das Bun-
desgesetz über die Steuerreform 
und die AHV-Finanzierung (STAF) 
angenommen. In den Medien 
standen oft die steuerlichen Än-
derungen im Vordergrund. Die 
Änderungen bei der AHV wurden 
manchmal stiefmütterlich behan-
delt, obwohl diese einen grossen 
Teil der Erwerbstätigen betreffen.

Per 1. Januar 2020 werden die 
AHV/IV/EO-Beiträge bei Unselb-
ständigerwerbenden von bis-
her 10,25% auf neu 10,55% der 
AHV-pflichtigen Lohnsumme an-
gehoben. Wie bisher tragen die 
Arbeitgebenden und die Arbeit-
nehmenden die Beiträge je zur 
Hälfte.

Im Kanton St. Gallen werden per 
1. Januar 2020 die Kinderzulagen 
von 200 auf 230 Franken und die 
Ausbildungszulagen von 250 auf 
280 Franken angehoben.
Zum steuerlichen Teil des Geset-
zes ist schon viel geschrieben und 
gesagt worden. Der Termin des 
Inkrafttretens nähert sich. Es sei 
deshalb nochmals daran erinnert, 
dass sich die Steuerbelastung auf 
Dividendenausschüttungen aus 
Beteiligungen erhöht. Es ist des-
halb prüfenswert, ob allenfalls 
eine Substanzdividende (Fällig-
keit spätestens 31.12.2019) aus-
geschüttet werden soll. Sofern 
die Gesellschaft prüfpflichtig ist, 
muss die Revisionsstelle die ge-
plante Ausschüttung beurteilen 
und einen Bericht abgeben.

In vielen Kantonen treten per  
1. Januar Reduktionen der Gewinn-
steuersätze bei juristischen Per-
sonen in Kraft. So reduziert sich 
die Steuerbelastung etwa im Kan-
ton St. Gallen von 17,4% auf 14,5% 
auf dem Gewinn vor Steuern. Es ist 
höchste Zeit zu prüfen, wie mit pla-
nerischen Massnahmen von dieser 
Steuerreduktion optimal profitiert 
werden kann. Auch hier gibt es  
Unterschiede zwischen den Kan-
tonen. Im Kanton Zürich etwa tritt 
die Senkung des Gewinnsteuer-
satzes für Kapitalgesellschaften 
erst per 1. Januar 2021 in Kraft.
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